
Seite (1/2) - 23.7.2022, 17:57:10 

FAX 

An: Hotel Ibis Köln am Dom Von: 

Fax-Nr.: 0221912858199 

  

Datum: 23.7.2022 

Betreff: Nachfrage DSGVO-Auskunft 

PER FAX 

Hotel Ibis Köln am Dom 

Bahnhofsvorplatz 
50667 Köln 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bitte leiten Sie dieses Schreiben an IN den Datenschutzbeauftragten der 
Accorinvest Germany GmbH, weiter. Die von ihm angegebene Faxnummer 08131 istleider 
nicht funnktionsfähig. 

Vielen Dank. 

  

Sehr geehrt 

ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 21.07.2022 zu meinem DSGVO-Auskunftsbegehren 
gegenüber 

Hotel Ibis Köln am Dom 

Bahnhofsvorplatz 
50667 Köln 

Bitte beantworten Sie mir folgende geschlossene Frage. 

War Ihnen der Inhaltmeines Faxes vom 21.07.2022 mit folgendem Inhalt bekannt, als Sie dieses 
Schreiben verfassten? 

"Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 18.07.2022. 

Dort behaupten Sie, dass Sie keine Daten von mir auffinden können. 

Diese Auskunft verwundert mich, da die DEHOGA Nordrhein in einem Drohschreiben behauptet, 

in Ihrem Auftrag zu handeln: "wir sind beauftragt die Interessen unseres Verbandsmitglieds, der
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Accorinvest Germany GmbH, Hotel Ibis Köln am Dom, Trankgasse 11, 50667 Köln 

wahrzunehmen." 

Eine Kopie des Schreibens können Sie bei der DEHOGA anfordern oder unter der Internetadresse 

https ;//fragdenstaat.de/anfrage/kontrollbericht-zu-hotel-ibis-koeln-koeln/7 12457/anhang/2022-07-0 
1-schreiben-der-dehoga-pub_geschwaerzt.pdfeinsehen. 

Bitte senden Sie mitmit Verweis auf Art. 15 DSGVO folgende Informationen zu: 

- Jegliche mich betreffende Kommunikation mit der DEHOGA oder eine verbindliche Erklärung, 
nach der die DEHOGA nicht von Ihnen beauftragt wurde." 

Ja oder nein? 

Mit freundlichen Grüßen, 

PS: Sie haben meinen Namen falsch geschrieben.


